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 feststellend, dass eine Reihe von Staaten noch nicht Vertragsparteien der einschlägi-
gen internationalen Übereinkünfte sind, 

 die Mitgliedstaaten dazu ermutigend, freiwillige Beiträge zu dem Fonds der Interna-
tionalen Atomenergie-Organisation für nukleare Sicherung zu leisten, 

 Kenntnis nehmend von den von der Generalkonferenz der Internationalen Atomener-
gie-
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 2. ermutigt alle Mitgliedstaaten, dem Internationalen Übereinkommen zur Be-
kämpfung nuklearterroristischer Handlungen1 im Einklang mit ihren rechtlichen und ver-
fassungsmäßigen Prozessen möglichst bald beizutreten, sofern sie es nicht bereits getan  B
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neursrat vorgelegt wird, damit diese Leitlinien so bald wie möglich verabschiedet und um-
gesetzt werden können; 

 11. legt den Mitgliedstaaten nahe, sich auf freiwilliger Basis an dem Programm der 
Internationalen Atomenergie-Organisation für eine Datenbank über Vorfälle und den uner-
laubten Handel zu beteiligen; 

 12. begrüßt die Anstrengungen, die die Mitgliedstaaten unter anderem im Wege 
der internationalen Zusammenarbeit unter dem Dach der Internationalen Atomenergie-
Organisation unternehmen, um unter ihre Zuständigkeit fallende oder in ihrem Hoheitsge-
biet befindliche ungesicherte oder „herrenlose“ radioaktive Strahlenquellen zu suchen, zu 
orten, zu bergen und zu sichern, ermutigt zu fortgesetzten Anstrengungen in dieser Hin-
sicht und legt den Mitgliedstaaten außerdem nahe, untereinander sowie über die zuständi-
gen internationalen und gegebenenfalls regionalen Organisationen zusammenzuarbeiten, 
um die diesbezüglichen nationalen Kapazitäten zu stärken; 

 13. legt den Mitgliedstaaten nahe
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